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„Natura 2000 betrifft Natur und Menschen 
und nicht Natur ohne Menschen.“

Europäische Kommission1

„Ihr sät nicht, ihr erntet nicht und 
wisst dennoch alles besser!“

Demoplakat von Landwirten2

A. Einleitung

Die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie3 (FFH-RL) ist Jahrzehnte nach dem 
deutschen Naturschutzrecht entstanden und hat sich mittlerweile als Meilen-
stein des Naturschutzrechtes erwiesen. Für ihre einzigartige Stellung gibt es 
vielfältige Gründe. Bedeutend sind insbesondere die erschwerte Veränderbar-
keit des FFH-Rechts im Vergleich zum nationalen Recht sowie die Entschlos-
senheit des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), den Anwendungsvorrang 
des Unionsrechts in allen Rechtsbereichen durchzusetzen und Umsetzungs-
mängel zu sanktionieren. Auch die nationale Neigung zur Abschwächung des 
europäisch geprägten Umwelt- und Naturschutzrechts scheiterte bereits mehr-
fach am EuGH.4 Sein Einfluss auf die Bereiche des Verkehrs-5 und Siedlungs-

1 EU-Kommission, Natura 2000 und Wälder, S. 2.
2 In dieser Arbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit das generische Maskulinum 

verwendet. Die Form bezieht sich zugleich auf weibliche und anderweitige Ge-
schlechteridentitäten, soweit dies für die Aussage erforderlich ist.

3 Richtlinie 92/43/EWG des Rates v. 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 1992, Nr. L 206, 
S. 7), zuletzt geändert durch Art. 1 RL v. 13.05.2013 (ABl. EU 2013, Nr. L 158, 
S. 193). 

4 Zu Deutschland: EuGH, U. v. 10.01.2006 – Rs. C-98/03, Slg. 2006, I-0000 
(Kommission/Deutschland); U. v. 15.10.2015 – Rs. C-137/14, ECLI:EU:C:2015:683 
(Kommission/Deutschland); U. v. 21.06.2018 – Rs. C-543/16, ECLI:EU:C:2018:481 
(Kommission/Deutschland).

5 Vgl. bspw. EuGH, U. v. 21.03.2013 – Rs. C-244/12, ECLI:EU:C:2013:203 (Salz-
burger Flughafen GmbH/Umweltsenat); U. v. 28.05.2020 – Rs. C-535/18, ECLI:EU: 
C:2020:391 (IL u. a./Land Nordrhein-Westfalen); U. v. 16.07.2020 – Rs. C-411/19, 
ECLI:EU:C:2020:580 (WWF Italia Onlus).
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baus6 sowie den Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien7 und Industrie-
anlagen8 ist bekannt und wird durch die Verfahrensrechte und Umweltrechts-
behelfe im Lichte der Aarhus-Konvention9 noch weiter vorangetrieben. Die 
Regulierung der land-, forst- und fischereiwirtschaft lichen Bodennutzung 
stand im europäischen Umweltrecht dagegen lange im Schatten. Nun tritt sie 
infolge der Durchsetzung des FFH-Rechts durch den EuGH immer weiter her-
vor.10 Vor diesem Hintergrund widmet sich die vorliegende Untersuchung der 
Frage, ob das FFH-Recht das geeignete europarechtliche Instrument liefert, 
um die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft naturverträglicher zu gestalten.

I. Gegenstand der Untersuchung 

Ein auf europäischer Ebene reguliertes Umweltrecht, das einheitliche Min-
deststandards für die Mitgliedstaaten festsetzt, ist schon wegen der länder-
übergreifenden Thematik des Naturschutzes unentbehrlich. Gerade bei der 
Umsetzung der FFH-RL zeigen sich jedoch die Schwierigkeiten dieser 
Rechtsmaterie, sowohl bei der rechtlichen Sicherung als auch bei deren tat-
sächlichem Vollzug. Ziel der FFH-RL ist es, gefährdete Arten, deren Lebens-
räume sowie ihre europaweite Vernetzung zu schützen und zu sichern. Insge-
samt listet die FFH-RL für die Europäische Union 231 schützenswerte Le-
bensraumtypen11 (LRT) sowie rund 1.000 gefährdete Arten und Unter arten12 

6 Vgl. bspw. EuGH, U. v. 18.04.2013 – Rs. C-463/11, ECLI:EU:C:2013:247 (L/
Gemeinde M.); U. v. 07.06.2018 – Rs. C-671/16, ECLI:EU:C:2018:403 (Inter-Envi-
ronnement Bruxelles u. a./Région de Bruxelles-Capitale).

7 Vgl. bspw. EuGH, U. v. 02.03.2017 – Rs. C-4/16, EU:C:2017:153 (J.D./Prezes 
Urzędu	Regulacji	Energetyki);	U.	v.	04.03.2021	–	Rs.	C-473/19,	C-474/19,	ECLI:EU: 
C:2021:166 (Skydda Skogen).

8 Vgl. bspw. EuGH, U. v. 18.06.2002 – Rs. C-60/01, Slg. 2002, I-5679 (Kommis-
sion/Frankreich); U. v. 07.07.2005 – Rs. C-364/03, Slg. 2005, I-6162 (Kommission/
Hellenische Republik); U. v. 29.07.2019 – Rs. C-411/17, ECLI:EU:C:2019:622 (Doel).

9 Zur Aarhus Konvention siehe bspw. Schlacke, ZUR 2004, 129 (130); Rodenhoff, 
RECIEL 2002, 343 (343 ff.).

10 EuGH, U. v. 10.01.2006 – Rs. C-98/03, Slg. 2006, I-0000, Rn. 39 ff. (Kommis-
sion/Deutschland) zur gesetzlichen Freistellung der land-, forst- und fischereiwirt-
schaftlichen Bodennutzung; U. v. 13.12.2007 – Rs. C-418/04, Slg. 2007, I-10947, 
Rn. 236 ff. (Kommission/Irland) zu Aquakulturvorhaben und Muschelzucht; U. v. 
04.03.2010 – Rs. C-241/08, Slg. 2010, I-1697, Rn. 32 ff. (Kommission/Frankreich) zur 
Fischerei, Aquakultur, Jagd und andere waidmännische Tätigkeiten; U. v. 07.11.2018 – 
Rs. C-293/17, C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882, Rn. 134 (Stickstoffprüfung) zur Dün-
gung und Weidehaltung. 

11 Anhang I der FFH-RL; davon kommen 92 LRT in Deutschland vor.
12 In Deutschland sind davon 281 Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II, IV und 

V ansässig. Sie verteilen sich mit 138 Arten auf Anhang II, 134 Arten auf Anhang IV 
sowie 103 Arten auf Anhang V.
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von gemeinschaftlichem Interesse auf. Um diesen Schutz sicherstellen zu 
können, wurde ein Schutzgebietsnetz in ganz Europa aufgebaut. Dieses soge-
nannte Netz „Natura 2000“ setzt sich allerdings nicht nur aus den Gebieten 
der FFH-RL13, sondern auch aus denen der Vogelschutzrichtlinie14 (Vogel-
schutz-RL) zusammen. Kerngedanke hinter diesem Schutzgebietsnetz ist der 
Schutz von Arten mit Hilfe der Vernetzung ihrer Lebensräume. Mittlerweile 
bedecken die rund 27.000 FFH- und Vogelschutzgebiete ein Fünftel der EU-
Landmasse, weshalb das Natura 2000-Netz eines der bedeutendsten länder-
übergreifenden Schutzinstrumente weltweit darstellt. In Deutschland allein 
nehmen die 5.253 vorhandenen Natura 2000-Gebiete 15,4 % der Landesflä-
che und 45 % der Wasserfläche ein.15 Ungeachtet der hohen Bedeutsamkeit 
der FFH-RL traten bei ihrer Umsetzung EU-weit Mängel auf. Neben fehler-
haften Unterschutzstellungen erfolgte der Ausweisungsprozess der FFH-Ge-
biete sehr langsam und schleppend. Auch bei der grundsätzlichen Schutz-
pflicht der Länder bezüglich der ausgewiesenen Flächen und den dazugehö-
rigen Arten und LRT zeigen sich in der Praxis Umsetzungsprobleme. Es fehlt 
an wirksamen Regelungen, ausreichender Finanzierung und Personal für das 
Natura 2000-Management sowie einer kontrollierten Befolgung der Regelun-
gen.16 Politische Zweckmäßigkeit sowie wirtschaftliche und infrastrukturelle 
Interessen scheinen eine konsequente Umsetzung zu verhindern. Insbeson-
dere die Verbände der Industrie, des Gewerbes sowie der Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft sehen ihre wirtschaftlichen Bestrebungen bedroht. 

Große Probleme bei der Implementierung der FFH-RL bereitet die Regu-
lierung der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, weshalb 
Deutschland auch bereits vom EuGH infolge einer unzureichenden Umset-
zung verurteilt wurde.17 Als Bewirtschafter von knapp 83 % der deutschen 
Landesfläche18 nehmen diese Wirtschaftsformen starken Einfluss auf Natur 
und Landschaft. Durch die über Jahrhunderte ausgeübte Bewirtschaftung ist 
eine Kulturlandschaft entstanden, die mit den verschiedensten Lebensräumen 
wie Äcker, Grünland, Wälder, Obstplantagen, Hecken, Alleen und Feldrainen 

13 Die FFH-Gebiete werden auch als Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung 
(GGB) bezeichnet.

14 Richtlinie 79/409/EWG v. 02.04.1979 (ABl. EG 1979, Nr. L 103, S. 1), ersetzt 
durch die aktuell gültige Richtlinie 2009/147/EG v. 30.11.2009 (ABl. EU 2010, Nr. L 
20, S. 1).

15 DVL, Natura 2000, S. 1; Schröder et al., Umweltwiss Schadst Forsch 2008, 264 
(264, 267); Rosenkranz/Wippel/Seintsch, FFH-Impact: Teil 1, S. 14; Wolf, ZUR 2022, 
195 (199).

16 Zum Problem des Personalabbaus siehe SRU, Sondergutachten 2007, Rn. 98 ff.
17 EuGH, U. v. 10.01.2006 – Rs. C-98/03, Slg. 2006, I-0000 (Kommission/Deutsch-

land).
18 StBA, Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung, S. 6 ff.


